
BGH: Widerrufsbelehrung auf der
Website ist keine Textform

Für den Beginn der Widerrufsfrist ist es unter anderem erforderlich, dass dem Verbraucher eine
korrekte Widerrufsbelehrung in Textform mitgeteilt wird. Der Bundesgerichtshof beendete nun
einen Streit in der Rechtsprechung und entschied, dass eine Belehrung zum Download auf einer
Website dieses Erfordernis nicht erfüllt.

Lesen Sie hier mehr über diese Entscheidung.

Trotz der Neuregelung der Vorschriften des Widerrufsrechtes zum 11.06.2010 ist die Frage
weiterhin von erheblicher Bedeutung, wann eine Widerrufsbelehrung in Textform an den
Verbraucher übermittelt ist. Denn fehlt eine solche Textformbelehrung, beginnt die Widerrufsfrist
nicht zu laufen und die Belehrung über eine 14tägige Frist falsch.

Widerrufsbelehrung bei eBay
Vor dem BGH (Urteil v. 29.04.2010, I ZR 66/08 – “Holzhocker”) stritten sich zwei Händler um die
Frage, ob die Widerrufsbelehrung des Beklagten den Anforderungen der Textform genügte.

Die Textform ist in § 126b BGB definiert:
“Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss die Erklärung in einer Urkunde oder
auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die
Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der
Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden.”

§ 355 Abs. 2 BGB bestimmt weiterhin:
“Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem dem Verbraucher eine deutlich gestaltete
Belehrung über sein Widerrufsrecht … in Textform mitgeteilt worden ist…”

Der Käufer konnte die Widerrufsbelehrung des Beklagten speichern und ausdrucken. Außerdem
konnte er unter “Mein eBay” in der Kategorie “Ich habe gekauft” das Angebot des Beklagten noch
nach Abschluss des Kaufvertrages abrufen und damit auch die Widerrufsbelehrung.

Nach Ansicht des Klägers genügte der Beklagte damit nicht den gesetzlichen Anforderungen, sodass
die Widerrufsfrist nicht zwei Wochen betrage, sondern einen Monat, wenn man davon ausgeht, dass
der Beklagte eine Textformbelehrung nachholt.

Der Beklagte meinte aber, das Textformerfordernis sei erfüllt, da die Belehrung speicher- und
druckbar war.

Vor dem LG Berlin (U. v. 26.02.2008, 16 O 465/07) erhielt der Kläger Recht. Das Gericht hatte die
Sprungrevision zugelassen, sodass der Fall direkt vor dem BGH landete.

Begründung des LG Berlin
Das Landgericht verneinte die Textform, da dem Verbraucher mit der Widerrufsbelehrung auf der
Website keine Belehrung schriftlich oder in einer Weise erteilt wurde, die eine dauerhafte
Widergabe erlaube.

“Der Umstand, dass das Verkaufsangebot und die Widerrufsbelehrung bei eBay 60 Tage lang
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abrufbar seien, sei insoweit ohne Bedeutung. Vor Vertragsschluss werde die Belehrung dem
Verbraucher nicht mitgeteilt und gelange auch ansonsten nicht in seinen Machtbereich.”

Diese Einschätzung hielt auch der Überprüfung durch den BGH stand.

Verstoß gegen Belehrungspflichten
Das Landgericht hatte angenommen, dass der Beklagte mit seiner Belehrung seine
Unterrichtungspflichten nach § 312c Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, § 355 Abs. 1, 2 Satz 1 BGB i.V. mit
§ 1 Abs. 1 BGB-InfoV verletzt hatte, da er über eine Widerrufsfrist von zwei Wochen belehrt hatte,
obwohl vor Vertragsschluss keine Belehrung in Textform erteilt wurde.

“Nach § 355 Abs. 1 Satz 1 BGB ist der Verbraucher an seine auf den Abschluss des Vertrags
gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn er sie fristgerecht widerrufen hat.
Die Widerrufsfrist beträgt nach § 355 Abs. 1 Satz 2 BGB grundsätzlich 14 Tage. Wird die
Belehrung erst nach Vertragsschluss mitgeteilt, verlängert sie sich jedoch gemäß § 355 Abs.
2 Satz 2 BGB auf einen Monat.
Sie beginnt – bei Warenlieferungen nicht vor dem Tag des Eingangs der Ware beim
Empfänger (§ 355 Abs. 3 Satz 2 BGB) – erst, wenn der Verbraucher entsprechend den
gesetzlichen Erfordernissen über die Möglichkeit des Widerrufs belehrt worden ist und die
Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB erfüllt worden sind.”

Das Textformerfordernis bedeutet, dass die Mitteilung einer Widerrufsbelehrung in einer zur
dauerhaften Widergabe geeigneten Weise erforderlich ist.

Europarechtliche Grundlage
Gemäß den Erwägungsgründen der zugrunde liegenden Richtlinie 2002/65/EG gehören zu den
dauerhaften Datenträgern insbesondere Disketten, CD-Roms, DVDs und die Festplatte des
Computers des Verbrauchers, auf der die elektronische Post gespeichert wird, Internet-Websites
dagegen nur dann, wenn sie die in der Definition des Begriffs “dauerhaftes Medium” enthaltenen
Voraussetzungen erfüllen.

“Vor diesem gemeinschaftsrechtlichen Hintergrund müssen die dem Verbraucher gemäß §§
312c, 355 BGB zu erteilenden Informationen nicht nur vom Unternehmer in einer zur
dauerhaften Wiedergabe geeigneten Weise abgegeben werden, sondern auch dem
Verbraucher in einer zur dauerhaften Wiedergabe geeigneten Weise zugehen.
Entgegen der Auffassung der Revision reicht die Speicherung der Angebotsseite auf dem
Server des Plattformbetreibers daher nicht aus, um eine Widerrufsfrist von zwei Wochen
anlaufen zu lassen. Die Belehrung geht dem Verbraucher vor dem Vertragsschluss nicht
ohne dessen weiteres Zutun in Textform zu, solange er sie nicht auf seinem eigenen
Computer abspeichert oder ausdruckt.”

Speicherung durch eBay
Auch die Möglichkeit des Kunden, die Widerrufsbelehrung in seinem eBay-Profil unter “Ich habe
gekauft” noch bis zu 60 Tage nach dem Vertragsschluss abrufen zu können, erfüllt die
Voraussetzungen nicht, so der BGH.

“Ein solcher Abruf ist nach dem eigenen Vortrag des Beklagten erst nach Vertragsschluss
möglich. In diesem Fall beträgt die Frist gemäß § 355 Abs. 2 Satz 2 BGB einen Monat.
Darüber hat der Beklagte jedoch nicht belehrt.”



Fristbeginn “frühestens mit…”
Bereits im Dezember 2009 hat der BGH entschieden, dass die Belehrung, die Widerrufsfrist beginne
“frühestens mit Erhalt dieser Belehrung” fehlerhaft und auch wettbewerbswidrig sei. Dies bekräftigt
das Gericht in der aktuellen Entscheidung.

“Denn die vom Beklagten gegebene Belehrung erfüllt gerade nicht die Voraussetzungen des
§ 355 Abs. 2 Satz 1 BGB. In dieser Hinsicht ist die Belehrung des Beklagten daher ebenfalls
unrichtig.”

Hier ist also unbedingt darauf zu achten, dass (ur)alte Belehrungsmuster, die vor dem 1.4.2008
einmal gültig waren, nicht mehr verwendet werden.

Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht
Eine fehlerhafte Widerrufsbelehrung ist außerdem wettbewerbswidrig.

“Unzutreffende Widerrufsbelehrungen begründen die Gefahr, dass der die Rechtslage nicht
überblickende Verbraucher in der irrigen Annahme, die Frist sei bereits verstrichen, davon
absieht, von seinem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen. Dem Verbraucher werden durch
diese Vorgehensweise Informationen vorenthalten, die er für seine geschäftliche
Entscheidung benötigt.”

Hier könne auch kein Bagatellverstoß mehr angenommen werden, da der Händler nicht nur die
gebotene Belehrung unterlassen hatte, sondern das Widerrufsrecht des Verbrauchers unzutreffend
dargestellt hatte und diese falsche Belehrung geeignet war,

“dem Verbraucher insofern zu schaden, als sie ihn von der Ausübung eines ihm zustehenden
Rechts zur Lösung vom Vertrag abhalten konnte. “

Fazit
Auch nach der Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufsrecht muss eine Belehrung noch
immer in Textform übermittelt werden, um den Lauf der regelmäßigen Widerrufsfrist von 14 Tagen
in Gang zu setzen. Hierfür reicht im Fernabsatz eine Textformbelehrung “unverzüglich nach
Vertragsschluss”. Eine solche Mitteilung ist nun auch bei eBay ohne Weiteres möglich.

Sie muss aber auch erfolgen, d.h. der Händler kann sich nicht darauf zurückziehen, dass der
Verbraucher sich die Textformbelehrung ja (durch Download o.ä.) beschaffen kann, sondern muss
sie ihm aktiv zusenden. Die Entscheidung des BGH ist insoweit weder eine Überraschung noch für
Händler unzumutbar. Sie schafft vielmehr Rechtssicherheit und versetzt jeden in die Lage, eine
14tägige Frist sicher zur Anwendung zu bringen.

Lesen Sie hier mehr zu dem Thema:
Lesetipp: Hinsendekosten, Rücksendekosten und 40-Euro-Klausel
Ein Monat neues Widerrufsrecht – Die häufigsten Fragen
LG Düsseldorf: Musterbelehrung auch nach EuGH zum Wertersatz korrekt
LG Gießen: Widerrufsfrist beginnt nicht bei falscher Belehrung
Kostenlos downloaden: Whitepaper zum neuen Widerrufsrecht
BGH: Wichtiges Grundsatzurteil zu drei Klauseln in der Rückgabebelehrung
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